Bericht über den Grund für den vollständigen Ausschluss des Bezugsrechts
nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Die Gesellschaft steht in starkem Wettbewerb mit anderen Apothekenkooperationen und weiteren Konkurrenten. Eine Ausweitung der Geschäftsaktivitäten ist deshalb unumgänglich. Um die geplanten Projekte umsetzen zu können benötigt die Gesellschaft kurzfristig erhebliches Kapital. 

Die geplante ordentliche Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre ermöglicht es, schnell die von der Gesellschaft benötigten Mittel zu beschaffen. Institutionelle Anleger, Finanzinvestoren und auch Kooperationspartner stehen für die Übernahme des neu geschaffenen Kapitals zur Verfügung. Des Weiteren werden die Investoren die ProPharm AG bei der Beschaffung zusätzlichen Kapitals und der weiteren notwendigen Finanzierung  unterstützen. Neben der Einbringung weiteren Kapitals werden die Investoren auch ihr Netzwerk und ihr Know-How einbringen um die Geschäftsaktivitäten erfolgreich auszubauen.

Die Gesellschaft plant, kurzfristig an die Börse zu gehen. Um den geplanten Börsengang im vorgesehenen zeitlichen Rahmen realisieren zu können, ist es unumgänglich, das Kapital der Gesellschaft in erheblichem Umfang kurzfristig zu erhöhen. Mit dem derzeit vorhandenen Kapital und der Anzahl der Aktien, lässt sich ein kurzfristiger Börsengang nicht  realisieren. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dient dem Interesse der Gesellschaft. Beachtet man die besondere Aktionärsstruktur der Gesellschaft, so gewährleistet nur eine Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss der Altaktionäre, dass der Gesellschaft schnell neues Kapital in ausreichendem Maße zufließt. Langfristig kommt eine solche Kapitalerhöhung auch den Altaktionären zugute. Wird die Gesellschaft kurzfristig mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet, so erwachsen ihr neue Tätigkeitsfelder und Marktchancen. Der Unternehmenswert wird nachhaltig gesteigert, nicht zuletzt durch den Börsengang. Hieran partizipieren auch die Altgesellschafter. Diesen wird über weitere geplante Kapitalerhöhungen die Möglichkeit eingeräumt, sich auch künftig in größerem Umfang an der Gesellschaft zu beteiligen.
Der vorgeschlagene Ausgabekurs von 4.00 € je Aktie im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung

ist aus folgenden Gründen gerechtfertigt. Der Umsatz der Gesellschaft wird sich voraussichtlich

im laufenden Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Für das Geschäftsjahr 2010

wird eine weitere deutliche Steigerung von ca. 20 % erwartet. 

Auch in den folgenden Geschäftsjahren ist eine kontinuierliche Steigerung im zweistelligen Bereich zu erwarten. Ab dem Geschäftsjahr 2010 wird ebenfalls eine  deutliche  Ergebnisverbesserung erwartet. 

Ein Ausgabekurs von 4.00 € ist deshalb angesichts des Wertes der Gesellschaft gerechtfertigt. Die Gesellschaft wäre damit sehr konservativ mit einmal Umsatz bewertet.   
Aitrach den 29.10.2009

Werner Byliza, Vorstandsvorsitzender
